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Gülich-und Bergtschcr Land-Ständen.

Hro Churfürst!. Durch!. zuPfaltz / als Herzogen
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ttwHieuAtigsier/
Allerznädtgster Kayser / König

und Her: / Her:

S ist dcmn Gülich-und Bergischen Land-Ständenauß des ChurpfWscken ^en.
ttNs 5cbI6sseren pxbibirv läb pr^seinzro z. ^ilii p. höchst bkfreMbtlich VvrgckoM«
men/ daß Derselbe aust eine ä iinvulis liti« conlorrlbuz suc säbTrenribuzdisseilhspw.
clucirende Vollmacht/gestalten Se. Churfürst!. Durch!, zu Pfaltz diejenige intpecie,

welche sich zu diesem procellü bekennen/ zufordrist wissen / und den Unfug der unruhiger
Unten klar vorlegen wollen / anzutragen kein Bedrückens gemacht-

Nun-st höchst wehemütigst zu clolnen/wan Stände, ihrer gekränckter Privilegien / oder
übermäßiger Stewren halber/Mit Dero Lands-Hersschaflten in ungleiche Meinungen / oder
ösientlichcn Rechts - Streit zu gerathen das Unglück gehabt / daß alsdan solches dmm
Ständen/ als ein Zeichen ihrer Unzufriedenheit außgedvutet / und an statt abzuschaffender
klareriz Lc <2?ulz liriz der Vorwandt ersterer Außrede ab einem oder anderen etwa hier und dort
unter ihnen abgängigem pzrricular Vor» hergenohmcn worden ; darumb Stände dan auch
anjctzo / obschon es an sich selbst sehr empfindlich / dannoch unter so häuffigen anderen Bmüb-
nüffm cs gedülng mit erleyden müssen / daß / wo wider so viele hundert tauiend Reicho/HM/
weiche Se.Chmfürstl.Burchl. zu Pfaltzvon etlichen Jahren her/gegen Bewilligung / und
gar ohne Berustung der Ständen denen Gülich-undBelgischenbanden Einftithig/und unge¬
bührlich auffgcdrungcn /Sie bey vorherigen Landtagen öffters höchstbitter-aber vergeblich ge¬
klagt/ und dahero das Bkschwär endtlich bey diesem Reichs oberrichtlichem iribun^l Mun-
terthänigst anzubringen sich benölhigetgefunden haben / solches für eine Unruhe von dem vorhin
selbst gewesenem Gülischen incliZena nunmehrigem Chur-Pfältzischem Agenten 5cKMereu un-
zimblich angezöpfft werden wollen.

Es seynd aber in Sachen / da Stände und Unterthanen zu denen Rechts-Mittelm zu
schreiten veranlast/ gemeiniglich/ und sonderbar in gegenwärtiger die nothdrmgmdeinke.
rroaäliz LÜckicirteUrsachen dergestalt leyderlgtstellt / und bescheinigt/daß das Reichs'Dber-
haubtlichcs Einsehen über das obhandenes unmäßig-und denen puncZaniemslibuz
rr,a:öc jn6icuci9(lTÜirei5 zuwider laustendes/undLand und Leuthe zu Grund richtendes Lands-
Fürst!. Verfahren auch ohne erwartende Vollmacht auß Kayserl. und Ober-Lehn-HerMcr
^mboi ltät wohl und unwidersprechltch eintretten könne: erfolglich es mit dem Gesuch des ge-
gentheiligcn Auwalds keine andere / als diese klare Vermuthung gewinnet / daß die anverlam
gende ipeciale Uuterschrifftdes vielmehr auffeine bloße unstatthaffte cspriose
tät / und daher auß Forchr verliehrend-odcr nicht erwerbender Lands - Fürstl. Gnad / und
Diensten unter denen Gliederen der sand - Ständen erwachsende Spaltung: als eben auft An¬
weisende Derselben gleichgewogene Beobachtung ihrerpacriocischen-Öbligenheit / undMcht-
famen abgeztehlet seye:

Jndeme sonst alle cle Livirarilzuz» I7niverlilatilzlZ8, (^c)Ile^Ü5, teu Zrsübuz provincialchns
schreibende Rechts-Lkhrereeinhelliglichdafürhalten/überflüssig zu seyn / wandle derentwegen
erforderliche Vollmachten zum Rechten von ihren veräydeten 5^chcj5oder8ecrer2riis, dem
doncllilv ^prochocolio Lollegii gemäß/ außgeftrtiget werden ; inmaßen dan auch hierauf
bey denen Unteren so wohl / als höchsten Reicks Dicken»« jederzeit geurthellt: und auff M
Weiße die gegenwärtige ^ppellsrion von denen Gülich-und Bergischer iand- Ständen 5?nä-
c»5 nach dem LolleAizl.Sch!uß Zhrer Hrn. Hrn. principslen den ?ten ^uAulli »715. wohl'^
re^omrt / und dahier allerunterthänigst eingeführt / und angcnohmen worden c mithin die
Gülich-und Bergische Land-Stände wegen der ex a^vecko prXcenchrter ungewöhnlicher Volb
macht es auch anjetzo solcher gestalt widerumb beobachtet / und ihnen weiter nichts mit einigen!
Grund zugemuthet werden könte;

Aufft D jedoch Ew. Kayserl.und Künigl.Majest. attcrgnädigst ersehen mögen / wie sehr
Demselben allerhöchst-obrigkeitlichemBeftlch auch hierunter / ob gleich gegen alle rechllicte
Schuldigkeit/gnawistms zu befolgen Sie Land-Ständeallerunterthänigst beflissen/und daß
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nicht einige hieran auß Unruhe theilhafftig / sonderen die mehreste dervornembster Reichs-Graf-

fm/ gttydkittn/ und Haubtstätten < welche die Stände 0er HettzogthumberGütlch und
Berg/Ulid dle Landtags LuUegiA re^rZ-seurisen ^auß innerlichen Gewinns - Trieb ihrer für die

Immunität / und Rechten der banden tragender Pflichten/bey dieser/lpiieUsrwnmrereMret
seyen; so füget man / umb des gegenftith-gen Anwaldts g fl ssenem Begehren ein übriges Ge-
nügenzu thun,hierbey/den von derGüüschcr zum Landtag czu-.liücitttrRu..rschafft undHaubt-

stalten so wohi/als auch des He> tzogthumbs Berg unterzeichnet-und ve: stegelt-weniger nit auchplvLxrrsÄu ?rocbocoi!l LoUeAiorum ucriusgue d^obiücsciz Lc (Izvirarum Y0N btydtN gemej-
nen Landständischen 5xnüici8 ttiit unterschrieben-und expeülltten Gewalt /umb selbigen 2ct

zu regieren.

Undsctzen demnach zu Ew. Kayftrl. und König!. Majest. Stände ihre sehnlichste Zuver¬

sicht/bitten auch daeumohiemitalleruntttthänigst / daßin Dero Kayftrl. undReichs-Ober-

hmlichen S'^utz und Vmhätigung die gppell^cnd-und Wblcnbirende Stände wider alle

deshalbcn befahrende W-derwämgkeiten umb so mehr zu nehmen allermlitest geruhen wollen/

W theils derselben ihre Empfindtlichkeit derentwegen/aber unter hervorsuchenden allerley ande¬

ren l^rexten/allichon gehabt / theils annoch m würckücher Betrückung seuffzen/ und noch

ftmere/biß zu annöthigenoer Verlassung diestrgerechtester Sachen/ zu erleiden/in nicht unzei-
tigen Sorgen stehen.

Darüber zc.,^-chk^
Wj»» Ewer Kayftrl. und König!. Maxest.

Allerunkerthanigst - Trew s gehorsambsser
Gülich-und Bcrglscher Land-Ständen Anwald

Qcor^. ?ercI.v0N Maul.

KäjunÄ. iub 5jßN,
^aaclsrumyrocuras.

'Zr zu Endt unterschriebene thun kundt / und bekennen mit diesem offenen Briefs / daß

Wir für Uns / und Unsere Erben zu Vollführung Unserer an dem Hochlöb!. Kap»'.

Reichs-Hoffrach hievorigen / jetzigen / und küuschgm Rechtö-Sachen / gegen wcme

Wir die haben / und überkommen mögen/jetzo zu Unserem / und nach UnseremTodt/
zu Unserer Erben unzweiffentlichen Redner und Auwald den Hochedl. s ^erclinanä
von ^lau! /zZenttn an höchstged. Kays. Reichs'Hoffrath/ und fals Derselbe etwa frühezeitig mit

Todlabgienge/ oder seinen Stand sonsten veränderen würde /gkichfals den N. N-

mMen Kayftll. Retchs-Hoftraths - /^genren / als dessen lubltimnren Anwaldt / cOnkimirt/

bestellt / und ernennet haben z also und dergestalt / daß Wir zufordcnst alles und jedes / was

durch ihne und andere Anwaldte / oder sonsten in angeregten Sachen / von Unsertwegen gehan¬

delt worden / rsrikciren und daß darauff Derselbe / wie auch auft dessen tödtlichen Hins

tritt/ oder sonsten anderwärthe Veränderung seines Stands / vorbcmelter. Als in

(lslmn Morris , vel mmanüi ZtZtüz fubtticuirter Anwald / in allen angezogenen Sa*

chen aÄlve und pzllive , bey Unserem Leben in Unseren/und nach dem Todt / m Unserer Er*

dknNahmen erscheinen/allerley ?rocel8außchie wider einbringen /?oriüecljn2rvnZ8, und an¬

dere ^xceprione8 übergeben / l-ibeüiren/ I.irea> coiueUireN / in szrobacciriiü ^rriLnüreN/ Kcchonül-

km/Veriraris,Lalummm, klzlttim, Vznävrum, k.ei^onüenclomm, in lUrem
üic)nj5,^stjmscioni8,purAAric>ni5,in lupplemenrnm ?rubzüun>8 , ^xpensar-um, D^mnmum SL
inrere/se . <^ugrrx vilzrinnis , ejnzclem^ue prvrtt^rwnis , auch kiNkN jkdtN anderen Ziemlichen / iN
Rechten zugelassenen / und MitUttbeil aufferlegten Eydt / etiamü l.-nz vsciiouum fnerir, in

Unser / und recheÄiveUnsmr Erben See! erstalten/ allerley Beweiß führen/ derentwegen alle

Notthursttverhandle»/ dieselbe miren / wider die Gegm-Beweiß cxcipiren / und rccheQivö ke-

pliciren/ vnsiliren/ Iriplic'.ren / ücc. 8iAl!Ig Sc 'N3NII8 reco^miiciren / ln Lunrumlicizm siroeecli-

ren/dieselbe pnrziren/zu Bev.undEnd-Urtheilmbeschliessen, diezu eröffnen bitten/ anhören/

Mchmcn/ darwider/auch sonsten kelUmnonum w inceZrum begehren / oder an Jhro KayfFf* Majest.
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Majeji. loc-c> Keviüoniz (danöthig) luppliciren/ LxpensaZ.vamnZz öc lmeresse clellAnZreN/zu
raxncn bitten ; und dieselbe / auch was in denen Haubt-Sachen raxirt/ und erkent / erheben/
annehmen / darfür ymmren / in kxecurionem zcrive zzroceüiren / biß zu endtlicher Vollstreckung
der Urtheilen : auch ynssve, da dieselbe Uns / oder retpeüive Unseren Erben zuwider ergiengen/
und darauffwider l^ns/oder Unsere Erben in Lxecmionem proceäirt würde / in Unserem / und
Unserer Erben Nahmen / alle Notthmfft biß zu endtlicher Erörterung des ?un^ Lxecmioms
verhanvelen/einen/undmehrAffm-Anwaldte / so offt es ihme beliebet / lubttimiren / revocj.
rm/und alles andere thunMd lassen soll / was Wir / oder nach Unserem Todt Unsere Erben
selbst zugegen jederzeit handle» / thun und laßen sollen/ könten oder mögten.

Und da mehr emantcr also conttimitter Anwald/ und tübssruirte eines mehreren GeMs/
als hiertnnen begriffen / bedm fftig waren / oder seyn würden / denselben wollen Wir in Unieremj
und Unserer Erben Nahmen hiemit am krasstigsten / und beständigsten / wie das vermög Rech»
tcn / unO üL5cx!o berühttenKayserl.Re!chö>Hoffrath6/beschehensoll/ kan oder mag / auch
gegeben haben.

Und was also mehr envehnter Anwald / und nach dessen Todt / oder Stands-Verande«
mng der5uklwuitte/ und deren Asster.Anwälde / in Unserem / und Unserer Erben Nahmen
handlen / thun und laßen werden / das versprechen Wir für Uns/ und Unsere Erben stät / vch
und unverbrüchlich zubaltenauch sie beyde Anwalde /und ihre subssrmtteAffccr-Anwaidtt
aller Vürden der fechten / prXlercim 8^Ü5cl2rwni5 , cle^uclicio üüi, Lc ^uciicsruln solvi, zu ent«
heben / und allerdings schadloß zu halten / bey Verpfändung Unserer jetzigen und künffsigeii/
auch Unserer Erben nachlaßender Haab und Güther/ so viel deren jederzeit hierzu vonnöthen seyn
werden - Gttrewlich und ohne Gefärde.

Dessen zu wahrem Urkund / haben Wir dieses eigenhändig unterschrieben / und mit W«
ren gewöhnlichen Pitlschafften wissentlich bekräfftiget. So geschehen Düsseldorffdcn^.?>Iovemliri8 17^0.
(E.8.) kram? Ear! Fhr.von?rent2. (I..5.) I.^.Laexen.

als zettltchct' Olre^or m.p. K. K. Ihr. von ^leroc/c
(K8.) L E. Graff von Z>sesselrczcje Eenclerskeim.

und Koickenttein als Bet^ (K.8.) Oe b^ompescli^
gischcr Erb iMartckall und <K.8.) von ttocverback.
vireHorm. p. (K.8.) ^1. voN d^aAel.

8 ) E.FHr. von Orimdorn m p. ^I..8.^) k. 8clieissar6c!e Netocle.
(K .8.) E.L. von Eortenbacla l'. 0. (K .8.) Fhr .von ^elsscl.

K.V.E.
(K.8.) ^.L.vonKoe.
(lV.8.) ^./Lrassvon Vlrmont.
(K 8.) ^IHr.vonMirbachzuHarff.
(K 8.) Ihr. von Lvlanci.
(I..8 ) E L. von l^ocktteäcn.
(K.8 ) 8cke!larär.

^K.5.) Ihr. vons^derg.
(K.8.) Euelclre.
(K.8.) VonLracKelzuBreidtmar.
(K.8.) ).E.Kc!e Kcerocj.
(E.8.) ^.^.Ihr.zu Eymnick.
(K.8.) ^.^.IHr.vonbZuncltzumLulcki.
(K.8.) 1 kco.cle Lracüel zuEberembtl.

(I..8.) L Ihr vonblarss.IV0.K.V.E. (K 8.)L. von Kessel zu I^ac^kau5en.
/"l..8.^> 1 ^.von8piet8ZuRadt.
(K.8.) ).^V.^.IHr.von 8teinen.
(E.8.) ?/ü7.von8pies§.
(K.8.) L.von^all.
<I..8.) I.^.von ttarss
(1^.8 ) ). von krent2.
(K .8.) Ihr. tion der Horst.

Ihr. von Leminck.

(I..8.) von 8clairp. m.pp. ^

(K.8.) Petrus bansen Oeputatus M
gen der Haubtstatt Güiich.

(K.8.) Kopet^ cle (Tuintana Oepu-
racus der Haubtstatt Dcmm.

(I..5.) v^.'r. Z.cic kre^merztorffvo» ?. ^Icffvon wkgcn derHaubtt
' sitttt Eußkirchen.

Eoncllito Ar ex ^tanclÄrc» Eolle^Iorum ^lobilirzriz Elvicsrum Ducscunm ^ullL
Lc Ittoncium tulz5cri^>terunc Lc?ubü^naverunr.

(l.,8.) Zoll. ssc.Loäone GülWer Rlttcrschafft und qcmcmcr ^Nl!.
(r. 8.) r .L. «erlMÄNni Belgischer Rltttrschafft und gemeiner ö)'nciAn
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